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Auszug aus dem Übereinkommen – Artikel Entladebescheinigung  
(Stand : Mai 2024) 

 
Artikel 6.03 
Entladebescheinigung 
Geändert durch Beschlüsse CDNI 2012-I-2, CDNI 2021-I-5, CDNI 2023-I-5 und CDNI 2023-II-6 

 
(1) Jedes Fahrzeug, das im Geltungsbereich dieses Übereinkommens entladen wurde, muss 

eine gültige Entladebescheinigung an Bord haben, die nach dem Muster in Anhang IV 
ausgestellt sein muss. 

 
 Diese Entladebescheinigung ist nach ihrer Ausstellung mindestens sechs Monate an 

Bord aufzubewahren. 
 
 Bei Fahrzeugen ohne Steuerhaus und Wohnung kann die Entladebescheinigung auch an 

anderer Stelle als an Bord vom Frachtführer aufbewahrt werden. 
 
(1b) Eine Entladebescheinigung in elektronischem Format kann verwendet werden, sofern  

a) der Datenschutz gemäß der Verordnung (EU) 2016/6791 (Datenschutz-
Grundverordnung) in der jeweils geltenden Fassung oder gemäß vergleichbaren 
nationalen Vorschriften der Schweizerischen Eidgenossenschaft gewährleistet ist; 

b) eine fälschungssichere Signatur gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (eIDAS)2 
in der jeweils geltenden Fassung oder gemäß vergleichbaren nationalen Vorschriften 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft vorgesehen ist; 

c) die Datensicherheit durch Umsetzung entsprechender Vorgaben in den in Buchstabe 
a genannten Vorschriften gewährleistet ist und damit auch unberechtigter Zugang 
sicher unterbunden wird; 

d) die Überprüfbarkeit der Entladebescheinigung an Bord oder in der 
Unternehmensbuchführung des Schiffsbetreibers gewährleistet ist; 

e) die Überprüfbarkeit in der Unternehmensbuchführung der Identität der Person, die 
die Entladebescheinigung ausgestellt hat und der Person, die die Annahmestelle 
betreibt, gewährleistet ist. 

 
 Die Entladebescheinigung ist auf Verlangen den Bediensteten der zuständigen Behörden 

auszuhändigen. Die Entladebescheinigung darf in einer lesbaren elektronischen Fassung 
zur Verfügung gestellt werden. 

 
1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung). 
2 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG. 



 

(2) Bei der Restentladung sowie bei der Abgabe und Annahme von Abfällen aus dem 
Ladungsbereich sind die Entladungsstandards und Abgabe-/Annahmevorschriften des 
Anhangs III anzuwenden. 

 
(3) Nach dem Beladen darf das Fahrzeug die Fahrt erst dann fortsetzen, wenn sich der 

Schiffsführer davon überzeugt hat, dass die Umschlagsrückstände entfernt worden sind. 
 
(4) Das Fahrzeug darf nach dem Entladen die Fahrt erst dann fortsetzen, wenn der 

Schiffsführer in der Entladebescheinigung bestätigt hat, dass die Restladung sowie 
Umschlagsrückstände übernommen worden sind. 
 

(4a)  Das Fahrzeug darf nach dem Entladen die Fahrt nur unter folgenden Bedingungen 
fortsetzen:  

- Der Ladungsempfänger oder, wenn sich der Ladungsempfänger oder der 
Befrachter einer Umschlagsanlage bedient, der Betreiber der Umschlagsanlage 
hat eine Entladebescheinigung vorgelegt (Artikel 7.08);  

- Der Schiffsführer durch die Unterzeichnung von Teil 2 a) der 
Entladebescheinigung bestätigt, dass alle Maßnahmen im Zusammenhang mit 
dem Entladen des Fahrzeugs wie vom Ladungsempfänger oder der 
Umschlagsanlage in den Feldern 1 bis 10 angegeben durchgeführt wurden. Dies 
schließt die Zuweisung einer Annahmestelle für die Übernahme der Abfälle oder 
Dämpfe des Fahrzeugs ein (Artikel 7.01 Absatz 1). 
 

(4b) Während der Fahrt ist der Schiffsführer verpflichtet, folgende Angaben in Teil 2 b) der 
Entladebescheinigung durch Unterzeichnung zu erklären: 

- ob Waschwasser entstanden ist (beim Waschen während der Fahrt);  
- welche Menge Waschwasser an Bord entstanden ist und dessen 

Unterbringungsort; 
- ob eine kompatible Folgeladung nach dem Verlassen der Umschlagsanlage vorlag 

(Artikel 7.04 Absatz 3 Buchstabe c). 
 
(5) Auf Fahrzeuge, die Einheitstransporte durchführen, finden nur die Beseitigung und die 

Übernahme von Umschlagsrückständen Anwendung.  
 
(6) Werden Laderäume oder Ladetanks gewaschen und darf das dabei entstandene 

Waschwasser gemäß den Entladungsstandards und den Abgabe- und 
Annahmevorschriften gemäß Anhang III nicht in das Gewässer eingeleitet werden, darf 
das Fahrzeug die Fahrt erst fortsetzen, nachdem in der Entladebescheinigung bestätigt 
wurde: 

- dass die Umschlagsanlage das Waschwasser übernommen hat; oder 
- dem Schiffsführer eine Annahmestelle zugewiesen wurde und  
- der Schiffsführer mitgeteilt hat, ob die Laderäume oder Ladetanks während der 

Fahrt gewaschen werden. 
 
(7) Die Absätze 1 und 4 finden keine Anwendung für Schiffe, die eingesetzt werden für: 

a)  den Transport von Containern, 

b)  den Transport von beweglicher Ladung (ro-ro), von Stück- und Schwergut bzw. 
Großgeräten. 

 
 



 

Die Absätze 1 und 4 finden keine Anwendung für Schiffe, die ausschließlich eingesetzt 
werden für: 

a)  die Lieferung von Treibstoffen, Trinkwasser und Bordvorräten an See- und an 
Binnenschiffe (Bevorratungsschiffe), 

b)  die Sammlung öl- und fetthaltiger Abfälle der See- und Binnenschiffe, 

c)  den Transport von verflüssigten Gasen (ADN Typ G), 

d)  den Transport von flüssigem Schwefel (bei 180 °C), Zementpulver, Flugasche und 
vergleichbaren Gütern, die als Schüttgut oder pumpbare Ladung befördert werden, 
wobei von einem ausschließlich für die betroffene Güterkategorie geeigneten System 
für Beladung, Entladung und Lagerung an Bord Gebrauch gemacht wird, 

e) den Transport von Sand, Kies und/oder Baggergut von der Baggerstelle zur 
Entladestelle, 

 
Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf den Transport gemischter Ladungen mit 
solchen Schiffen. 
 
Im Einzelfall kann die zuständige Behörde bei Vorlage vergleichbarerer Voraussetzungen 
ein Fahrzeug im Rahmen der Durchführung von Sondertransporten von der Anwendung 
der Absätze 1 und 4 befreien. Der Nachweis dieser Befreiung ist an Bord des Fahrzeuges 
mitzuführen. 

 
(8)  Die Absätze 1 und 4 finden auch keine Anwendung auf Transporte, bei denen die 

Entladung in ein Seeschiff erfolgt. Der Schiffsführer hat diese Entladung anhand der 
entsprechenden Beförderungspapiere nachzuweisen und die Papiere auf Verlangen den 
Aufsichtsbehörden vorzuzeigen. 

 



 

KAPITEL VII 
 

Verpflichtungen des Frachtführers, des Befrachters,  
des Ladungsempfängers und des Betreibers der Umschlagsanlage 

 
 

Artikel 7.01 
Bescheinigung der Annahme 
Geändert durch Beschluss CDNI 2017-I-5 

 
(1) In der Entladebescheinigung nach Artikel 6.03 bestätigt der Ladungsempfänger dem 

Fahrzeug die Entladung, die Restentladung und, soweit ihm dies obliegt, das Waschen 
der Laderäume oder Ladetanks sowie die Annahme von Abfällen aus dem 
Ladungsbereich oder gegebenenfalls die Zuweisung einer Annahmestelle. Er hat die von 
ihm und dem Schiffsführer ausgefüllte und unterzeichnete Entladebescheinigung nach 
ihrer Ausstellung mindestens sechs Monate in Kopie aufzubewahren. 

 
(2) Sofern der Ladungsempfänger das Waschwasser, das nicht in die Wasserstraße 

eingeleitet werden darf, nicht selbst annimmt, bestätigt der Betreiber der Annahmestelle 
dem Fahrzeug die Annahme des Waschwassers. Er hat die von ihm, dem 
Ladungsempfänger und dem Schiffsführer ausgefüllte und unterzeichnete 
Entladebescheinigung nach ihrer Ausstellung mindestens sechs Monate in Kopie 
aufzubewahren. 

 
 

Artikel 7.02 
Bereitstellung des Fahrzeuges 
Geändert durch Beschluss CDNI 2015-II-3 

 
(1) Der Frachtführer stellt dem Befrachter das Fahrzeug mit einem solchen 

Entladungsstandard zur Verfügung, dass die Ladung unbeeinträchtigt befördert und 
abgeliefert werden kann. Dies ist in der Regel der Fall mit einem Entladungsstandard 
"Laderaum besenrein" oder "Ladetank nachgelenzt" und wenn das Fahrzeug frei von 
Umschlagsrückständen ist. 

 
(2) Ein höherer Entladungsstandard oder das Waschen kann im Voraus schriftlich vereinbart 

werden. Eine Kopie dieser Vereinbarung ist an Bord des Fahrzeuges mindestens bis zum 
Ausfüllen der Entladebescheinigung nach Entladen und Reinigen des Fahrzeuges 
mitzuführen. 

 
(3) Mit Beginn des Beladens gilt das Fahrzeug als vom Frachtführer in einem Zustand zur 

Verfügung gestellt, der den Erfordernissen nach Absatz 1 oder 2 entspricht. 
 

 
Artikel 7.03 
Beladen und Entladen 

 
(1) Das Beladen und das Entladen eines Fahrzeugs schließen auch die Maßnahmen zur 

Restentladung und zum Waschen ein, die nach diesem Teil B erforderlich sind. 
Restladung ist soweit wie möglich der Ladung hinzuzufügen. 

 
(2) Beim Beladen sorgt der Befrachter dafür, dass das Fahrzeug frei von 

Umschlagsrückständen bleibt. Sind dennoch Umschlagsrückstände entstanden, sorgt 
der Befrachter nach der Beladung für deren Beseitigung, es sei denn, es ist etwas 
anderes vereinbart worden. 



 

(3) Beim Entladen sorgt der Ladungsempfänger dafür, dass das Fahrzeug frei von 
Umschlagsrückständen bleibt. Sind dennoch Umschlagsrückstände entstanden, sorgt 
der Ladungsempfänger für deren Beseitigung. Umschlagsrückstände sind soweit wie 
möglich der Ladung hinzuzufügen. 
 
 
Artikel 7.043 
Ablieferung des Fahrzeuges 
Geändert durch Beschluss CDNI 2016-I-5, CDNI 2023-I-5 und CDNI 2023-II-5 

 
(1) Bei trockener Ladung hat der Ladungsempfänger dafür zu sorgen, dass nach dem 

Entladen der Laderaum besenrein oder vakuumrein nach den Entladungsstandards und 
Abgabe-/ Annahmevorschriften des Anhangs III übergeben wird. Er ist verpflichtet, 
vorhandene Restladungen sowie Umschlagsrückstände des entladenen Fahrzeugs 
anzunehmen. 

 
 Bei flüssiger Ladung hat der Befrachter dafür zu sorgen, dass nach dem Entladen der 

Ladetank nachgelenzt übergeben wird. Die Entladung einschließlich der Restentladung 
mit Hilfe eines Nachlenzsystems wird vom Schiffsführer durchgeführt, es sei denn, im 
Transportauftrag ist etwas anderes vereinbart worden. Die Leitung zur Annahme von 
Restladung muss mit einem Anschluss entsprechend Muster 1 des Anhangs II versehen 
sein. Bei Benutzung des bordeigenen Nachlenzsystems des Schiffes darf vor Beginn des 
Nachlenzvorgangs der Gegendruck in der Rohrleitungsanlage des Ladungsempfängers 
3 bar nicht überschreiten. Der Betreiber der Umschlagsanlage ist verpflichtet, die 
Restladung anzunehmen. 

 
(2) Bei trockener Ladung ist der Ladungsempfänger, bei flüssiger Ladung der Befrachter 

verpflichtet, für einen waschreinen Laderaum oder Ladetank zu sorgen, wenn das 
Fahrzeug Güter befördert hat, deren Ladungsrückstände nach den Entladungsstandards 
und den Abgabe-/Annahmevorschriften des Anhangs III nicht mit dem Waschwasser in 
das Gewässer eingeleitet werden dürfen. 
Im Übrigen haben die Verantwortlichen nach Satz 1 für einen waschreinen Laderaum 
oder Ladetank zu sorgen, wenn dieser vor der Beladung gemäß einer Vereinbarung nach 
Artikel 7.02 Absatz 2 gewaschen war. 

 
(3)  a)  Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Laderäume und Ladetanks von 

Fahrzeugen, die Einheitstransporte durchführen, sofern bei einer folgenden Ladung 
die Dämpfe nach Anhang IIIa von der Umschlagsanlage erfasst und nicht in die 
Atmosphäre freigesetzt werden. Der Frachtführer muss dies schriftlich nachweisen 
können. In diesem Fall muss in der Entladebescheinigung das Feld 6a) angekreuzt 
werden. Der Nachweis ist an Bord mitzuführen. 

 
b)  Absatz 2 findet keine Anwendung auf Laderäume und Ladetanks von Fahrzeugen, 

die kompatible Transporte durchführen, sofern bei einer folgenden Ladung die 
Dämpfe nach Anhang IIIa von der Umschlagsanlage erfasst und nicht in die 
Atmosphäre freigesetzt werden. Der Frachtführer muss dies schriftlich nachweisen 
können. In diesem Fall muss in der Entladebescheinigung das Feld 6b) angekreuzt 
werden. Der Nachweis ist bis zur Entladung der kompatiblen Folgeladung an Bord 
mitzuführen. 

 

 
3 Siehe Beschluss CDNI 2016-I-4. 



 

Die Bestimmungen von Anhang IIIa finden keine Anwendung mehr, wenn der 
Schiffsführer nachweisen kann, dass nach der Beladung und vor der Abfahrt von der 
Umschlagsanlage 

- für jeden separaten Ladetank die drei nachfolgenden Ladungen aus einem 
Produkt bestanden, das nicht unter das Verbot von Anhang IIIa fällt, sofern diese 
Tanks zu mindestens 50% beladen waren oder 

- jeder separate Ladetank zu mindestens 95 % mit einem Produkt befüllt war, das 
nicht unter das Verbot von Anhang IIIa fällt,  

- oder die Dämpfe gemäß den in Anhang IIIa vorgesehenen Bedingungen erfasst 
wurden. 

 
c)  Falls zum Zeitpunkt der Entladung die Folgeladung noch nicht bekannt ist, aber es 

sich voraussichtlich um eine kompatible Ladung handeln wird, kann die Anwendung 
von Absatz 2 hinausgeschoben werden. Der Befrachter (bei flüssiger Ladung) oder 
der Ladungsempfänger (bei trockener Ladung) muss vorläufig eine Annahmestelle 
für das Waschwasser oder für eine Entgasung bezeichnen, die in die 
Entladebescheinigung einzutragen ist. Zusätzlich muss in der Entladebescheinigung 
das Feld 6c) angekreuzt werden. Sofern vor Anlauf der in der Entladebescheinigung 
angegebenen Annahmestelle durch den Frachtführer / Schiffsführer nachweisbar 
feststeht, dass die Folgeladung kompatibel ist und es bei einer folgenden Ladung 
möglich ist, die Dämpfe, die nach Anhang IIIa (Tabellen I bis III) nicht in die 
Atmosphäre freigesetzt werden dürfen, zu erfassen, gibt der Schiffsführer dies in Feld 
13 von Teil 2 b) der Entladebescheinigung an. In diesem Fall braucht nicht 
gewaschen oder entgast zu werden. Andernfalls gelten die Bestimmungen zum 
Waschen oder zum Entgasen uneingeschränkt.  

 
Der Nachweis bezüglich der kompatiblen Folgeladung ist bis zur Entladung der 
kompatiblen Folgeladung an Bord mitzuführen.  

 
Die Bestimmungen von Anhang IIIa finden keine Anwendung mehr, wenn der 
Schiffsführer nachweisen kann, dass nach der Beladung und vor der Abfahrt von 
der Umschlagsanlage 

- für jeden separaten Ladetank die drei nachfolgenden Ladungen aus einem 
Produkt bestanden, das nicht unter das Verbot von Anhang IIIa fällt, sofern 
diese Tanks zu mindestens 50% beladen waren oder 

- jeder separate Ladetank zu mindestens 95 % mit einem Produkt befüllt war, das 
nicht unter das Verbot von Anhang IIIa fällt,  

- oder die Dämpfe gemäß den in Anhang IIIa vorgesehenen Bedingungen erfasst 
wurden. 

 
(4) Wenn der Ladungsempfänger oder der Befrachter das Fahrzeug nach der vereinbarten 

Entladezeit oder den vereinbarten Liegetagen nicht entsprechend den Bestimmungen 
dieses Artikels sowie des Artikels 7.03 abliefert, kann der Frachtführer das Fahrzeug in 
den vorgeschriebenen Zustand bringen oder bringen lassen. Sämtliche Kosten 
einschließlich der dadurch entstehenden Liegegelder, soweit diese nicht auf ein 
Verschulden des Frachtführers zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des 
Ladungsempfängers oder des Befrachters. 

 
 



 

Artikel 7.05 
Ladungsrückstände und Waschwasser 
 

(1) Bei trockener Ladung ist der Ladungsempfänger verpflichtet, das Waschwasser 
anzunehmen, das nach dem Waschen entsprechend Artikel 7.04 Absatz 2 entstanden ist 
oder nach Rücksprache mit dem Frachtführer dem Schiffsführer eine Annahmestelle 
zuzuweisen. 

 
(2) Bei flüssiger Ladung ist der Befrachter verpflichtet, dem Frachtführer im Transportauftrag 

eine Annahmestelle für das Waschwasser zuzuweisen, das nach dem Waschen 
entsprechend Artikel 7.04 Absatz 2 entsteht. 

 
(3) Die Annahmestelle soll sich in der Nähe der Umschlagsanlage oder auf dem Weg zur 

nächsten vom Fahrzeug anzulaufenden Umschlagsanlage befinden. 
 
 
Artikel 7.06 
Kosten 

 
(1) Bei trockener Ladung hat der Ladungsempfänger die Kosten der Restentladung und des 

Waschens der Laderäume nach Artikel 7.04 und die Kosten einer Annahme von 
Waschwasser nach Artikel 7.05 Absatz 1, einschließlich der etwa dadurch entstehenden 
Kosten für Wartezeiten und Umwege, zu tragen. Das gilt auch für Niederschlagswasser, 
das in die Laderäume gelangt ist, nachdem die Beladung begonnen hat und bevor die 
Entladung gemäß Artikel 7.03 Absatz 1 abgeschlossen ist, wenn nicht eine abgedeckte 
Beförderung vereinbart worden war. 

 
 Bei Einheitstransporten für denselben Befrachter hat dieser auf eigene Kosten vor dem 

Beladen das Niederschlagswasser anzunehmen, das seit dem Ende der vorhergehenden 
Entladung in die Laderäume gelangt ist. 

 
(2) Bei flüssiger Ladung hat der Befrachter die Kosten der Restentladung und des Waschens 

der Ladetanks nach Artikel 7.04 und die Kosten der Annahme von Waschwasser nach 
Artikel 7.05 Absatz 2, einschließlich der etwa dadurch entstehenden Kosten für 
Wartezeiten und Umwege, zu tragen. 

 
(3) Die Kosten einer Abgabe von Waschwasser aus Laderäumen und Ladetanks, die den 

vorgeschriebenen Entladungsstandards nicht entsprechen, gehen zu Lasten des 
Frachtführers. 

 
 

Artikel 7.07 
Vereinbarung zwischen dem Befrachter und dem Ladungsempfänger 
 

 Befrachter und Ladungsempfänger können untereinander auch eine Vereinbarung über 
eine Verteilung der Verpflichtungen treffen, die von der in dieser Anlage bestimmten 
Verteilung der Verpflichtungen abweicht, ohne dass dies Auswirkungen auf den 
Frachtführer haben darf. 

 
 

  



 

Artikel 7.08 
Übergang der Rechte und Verpflichtungen des Befrachters oder 
des Ladungsempfängers auf den Betreiber der Umschlagsanlage 

 
 Bedient sich der Befrachter oder der Ladungsempfänger beim Beladen oder beim 

Entladen eines Fahrzeugs einer Umschlagsanlage, gehen die dem Befrachter oder dem 
Ladungsempfänger zustehenden Rechte und obliegenden Verpflichtungen nach den 
Artikeln 7.01 Absatz 1 sowie 7.03, 7.04 und 7.05 auf den Betreiber der Umschlagsanlage 
über. Bezüglich der Kosten nach Artikel 7.06 gilt dies nur für die Entfernung und Annahme 
der Umschlagsrückstände. 
 
Artikel 7.09 
Beförderungspapiere 
Geändert durch Beschluss CDNI 2023-I-5 

 
 Der Befrachter gibt in dem Transportauftrag und in den Beförderungspapieren folgende 

Informationen an: 
- die Bezeichnung und die vierstellige Nummer nach Anhang III für jede Güterart, die 

er zum Transport in Auftrag gegeben hat, und 
- die UN-Nummer nach Anhang IIIa und 
- den variablen AVFL-Wert (aufgrund der Zusammensetzung der Mischung), wenn er 

nicht in Spalte 3 der Tabellen I bis III in Anhang IIIa angegeben ist. 
 
 
 
 
 


